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VORWORT

Berufliche Qualifizierung und Fortbildung der Mitarbeiter sind essentielle VVoraussetzungen,
um die Durchfuihrung der Beratungs- und Begutachtungsaufgaben der Medizinischen Dienste
far die Kranken- und Pflegekassen und ihrer Versicherten auf hohem Qualifikationsniveau zu
gewabhrleisten.

Die Spitzenverbéande der Krankenkassen haben bereits 1990 die Grundsatze flur die Fort- und
Weiterbildung im Medizinischen Dienst als Richtlinie nach § 282 Satz 3 SGB V beschlossen.
Die rasante Entwicklung des Krankenversicherungssystems und nicht zuletzt die Einfihrung
der Pflegeversicherung 1995 veranderten und erweiterten das Aufgabenspektrum des MDK
sowie seine personellen Ressourcen entscheidend. Die konsequente Weiterentwicklung der
Grundséatze der Fort- und Weiterbildung im MDK von 1990 erforderte die Modifizierung der
Richtlinien.

Da die Tatigkeit der Gutachter inhaltlich sowohl mit der Krankenversicherung als auch der
Pflegeversicherung verknipft ist, erschien es nur folgerichtig, die Fortbildung auf beide Berei-
che auszurichten. Hierbei beriicksichtigen die Richtlinien die berufsgruppenspezifischen An-
forderungen. Es handelt sich dabei um dynamische Regelungen, die auch zukiinftig die Mog-
lichkeit der fortlaufenden kreativen Weiterentwicklung bieten.

Die Spitzenverbéande der Kranken- und Pflegekassen haben gemeinsam mit dem Ziel einer
besseren Verzahnung der regionalen und tberregionalen Fortbildung zur Sicherstellung einer
Begutachtung und Beratung nach einheitlichen Grundséatzen die vorliegenden Richtlinien in
engem Zusammenwirken mit dem MDS und der MDK-Gemeinschaft erarbeitet. Wir sind -
berzeugt, dass diese Richtlinien bei konsequenter Umsetzung in allen Bereichen der Kran-
ken- und Pflegeversicherung einen wesentlichen Beitrag zur Qualitatssicherung leisten wer-
den. Die Medizinischen Dienste sind gehalten, dazu durch eine einheitliche Umsetzung in der
Praxis beizutragen.

Durch die konstruktive Zusammenarbeit aller sind erstmalig Ubergreifende Richtlinien der

Kranken- und Pflegeversicherung moglich geworden. Daftr gilt allen Beteiligten unser beson-
derer Dank.

Essen, im August 2001

Hans Langenbucher Gert Nachtigal Dr. Peter Pick
Vorsitzender Altern. Vorsitzender Geschéftsfuhrer



Richtlinien

der Spitzenverbande der Kranken- und Pflegekassen
Uber die Grundsatze der Fort- und Weiterbildung im Medizinischen Dienst

Fort- und Weiterbildungsrichtlinien (FUWRI) vom 22.08.2001"

Der AOK-Bundesverband,

der Bundesverband der Betriebskrankenkassen,

der IKK-Bundesverband,

die See-Krankenkasse,

der Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen,
die Bundesknappschatt,

der Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. und

der Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V.

handelnd als Spitzenverbande der Kranken- und Pflegekassen haben unter Beteiligung des
Medizinischen Dienstes der Spitzenverbande der Krankenkassen

aufgrund § 282 Satz 3 SGB V und § 53a Nr.1, 5 SGB XI
in Verbindung mit § 213 SGB V

am 22.08.2001 gemeinsam und einheitlich die nachstehenden Richtlinien tber die Grundsat-
ze der Fort- und Weiterbildung im Medizinischen Dienst beschlossen. Diese Richtlinien er-
setzen die Grundsétze fir die Fort- und Weiterbildung im Medizinischen Dienst, die vom Be-
schlussgremium nach 8§ 213 SGB V am 27. Februar 1990 als Richtlinie nach § 282 Satz 3
SGB V beschlossen wurden.

Ziel der Richtlinien Uber die Grundsatze der Fort- und Weiterbildung im Medizinischen Dienst
ist es fur alle Gutachter, ungeachtet der Profession, einen qualitativ hohen Begutachtungs-
standard zu erreichen, zu erhalten und fortzuentwickeln. In Verbindung mit den anderen fir
die Begutachtung relevanten Richtlinien gewéhrleisten sie die GleichmaRigkeit und Einheit-
lichkeit der Beratung und Begutachtung gemaf den aktuellen Erfordernissen und dem aktuel-
len Stand der medizinisch/pflegerischen Erkenntnisse.

Die Richtlinien stellen Mindestanforderungen dar, deren Realisierung vom jeweiligen MDK zu
gewabhrleisten sind. Aufbauend auf diesen Richtlinien werden die ndheren Einzelheiten durch
das Fortbildungskonzept fir die Gutachter der MDK-Gemeinschaft geregelt.

! Den FUWRI in der Fassung vom 22.08.2001 hat das BMG mit Schreiben vom 20.09.2001 gem&R § 53 a Nr. 5 und Satz 2 SGB
Xl zugestimmt.



MDS / Essen
Die Daten auf dieser Seite (hier und in der Fußnote) werden nach Vorliegen der offiziellen Angaben noch ergänzt.
Der Text entspricht aber bereits der endgültigen, auch mit dem BMG abgestimmten Fassung!
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1 FORTBILDUNG

Auf der Basis einer fundierten, fachbezogenen Ausbildung erfolgt die Fortbildung der Gutach-
ter im MDK in zwei Phasen, der Einarbeitungsphase und der Phase der permanenten
Fortbildung. Innerhalb dieser Phasen greifen verschiedene regional bzw. bundesweit ange-
siedelte Elemente in einem sich wechselseitig ergédnzenden System ineinander (siehe unten-
stehende Abbildung).
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1.1 Die Einarbeitungsphase

In einer ca. 10-15 Monate dauernden Einarbeitungsphase sollen die neuen &arztlichen und
pflegefachlichen Gutachter des MDK zielgerichtet im Rahmen eines Einarbeitungskonzepts
mit ihrer Tatigkeit vertraut gemacht werden. Dazu dienen eine regionale Einfuhrungsver-
anstaltung, Training on the job, das strukturierte Selbststudium und die Teilnahme an
Prdsenzseminaren. In der Einarbeitungsphase werden die Gutachter durch das Mento-
rensystem begleitet. Strukturell ist die Einarbeitung fir beide Professionen identisch. Aufgrund
des umfangreicheren Themenspektrums der arztlichen Gutachter, die sowohl fur die Kran-
ken- als auch fur die Pflegeversicherung tatig sind, ist fur diese Ausbildung ein groéf3erer Zeit-
rahmen erforderlich.

Im Rahmen der Einarbeitungsphase sollen die neueingestellten Gutachter zunéachst mit der
Organisation des MDK, der MDK-Gemeinschaft sowie den Instrumenten und rechtlichen
Grundlagen der Gutachtertatigkeit vertraut gemacht werden. Der schrittweise Erwerb der so-
zialmedizinischen / pflegefachlichen Kompetenz in Einzel- und Grundsatzfragen sowie der
Handlungskompetenz im Umgang mit Partnern im Gesundheitswesen (Versicherte, Patien-
ten, Auftraggeber, behandelnde Arzte etc.), aber auch interkollegial im MDK, ist ebenfalls ein
Schwerpunktziel der Einarbeitungsphase. Dariliber hinaus sollen die Gutachter kinftige
Schwerpunkte der sozialmedizinischen / pflegefachlichen Tatigkeit kennen lernen.

1.1.1 Mentorensystem

Bei Eintritt in den MDK wird dem neuen Gutachter ein personlicher Betreuer und Ansprech-
partner fur alle Fragen im Zusammenhang mit seiner neuartigen Berufstatigkeit zur Seite ge-
stellt. Das Bemihen dieses Mentors muss standig darauf gerichtet sein, dem betreuten Gut-
achter das Hineinwachsen in neue Aufgaben und Verantwortungen durch Rat, Hilfe, Hilfe zur
Selbsthilfe, Feedback und Anregungen zu erleichtern. Der Lernprozess ist systematisch zu
planen und zu kontrollieren, mit dem Ziel, den neuen Mitarbeiter in eine fur ihn meist neue Un-
ternehmenskultur des sozialmedizinischen Expertendienstes zu integrieren und ihn fur die
Ubernahme eigener Aufgaben zu qualifizieren. Dazu dient ein vom Mentor erstellter, individuell
abgestimmter Einarbeitungsplan.

Der Mentor muss Uber eine umfassende sozialmedizinische bzw. pflegefachliche Erfahrung
verfigen sowie kommunikative (soziale) Kompetenz und padagogisches Geschick besitzen.

Um die Einheitlichkeit der Einfihrung und Betreuung neuer Gutachter in der MDK-
Gemeinschaft zu gewahrleisten, missen die Mentoren auf ihre Tatigkeit vorbereitet werden.
Hierzu werden durch den MDS Mentorenseminare (vgl. 1.2.2) angeboten, in denen die Ziele
und Inhalte der Einfuhrungsphase sowie didaktische Grundlagen, Gesprachsfuhrung, Be-
richts-/und Beurteilungskriterien vermittelt werden. Die Mentorenseminare sind durch eine
einmal jahrlich stattfindende Mentorenkonferenz zu erganzen, um eine einheitliche Umset-
zung zu gewabhrleisten.

1.1.2 Einfuhrungsveranstaltung

Mittels regionaler Einfihrungsveranstaltungen werden die neuen Mitarbeiter unmittelbar zu
Beginn ihrer Tatigkeit beim MDK in die Unternehmensgemeinschaft der Medizinischen Diens-
te sowie in ihr kinftiges Aufgabengebiet eingewiesen. Diese sollen berufsgruppenibergrei-
fend fiir Arzte und Pflegefachkrafte durchgefiihrt werden.




Im Rahmen von ein- bis zweitdgigen Veranstaltungen sind folgende Inhalte zu berticksichti-
gen:

Integration des MDK in das Gesamtgeflige der Sozialversicherung
Der MDK als interdisziplindrer sozialmedizinischer Gutachterdienst
*  Struktur, Aufgaben, Ziele

*  Die MDK- Gemeinschaft

* Die Rolle und das Selbstverstandnis des Gutachters im MDK
Aufgaben des MDK fir die Kranken- und Pflegeversicherung
Organisation des Begutachtungsgeschehens

* Begutachtungsfelder / -formen

Fortbildungskonzept der MDK-Gemeinschatft

Grundsatzliche Informationen aus dem Bereich des Datenschutzes
Informationen zur Qualitatssicherung im MDK

Wissensverwaltung und Zugriff

*  Begutachtungsanleitungen, Richtlinien

*  Publikationen, Literatur etc.

Um eine einheitliche Wissensvermittlung im Bundesgebiet zu erzielen, werden den MDK fir
ihre Einfuhrungsveranstaltungen Schulungs- und Studienmaterialien zu Ubergreifenden The-
men zur Verfugung gestellt. Die Erarbeitung und fortlaufende Aktualisierung der Materialien ist
durch den MDS sicherzustellen. Die Inhalte der Einfuhrungsveranstaltung werden bei der
Teilnahme an Prasenzseminaren vorausgesetzt.

1.1.3 Training on the job

Die Einarbeitung am Arbeitsplatz ist mit der Ausubung gutachterlicher Téatigkeiten unmittelbar
gekoppelt; sie findet in Form der laufenden Auseinandersetzungen mit der jeweiligen A-
beitsaufgabe an jedem Ort eines MDK statt (Beratungsstelle, Referat, Fachbereich usw.).
Mittels Training-on-the-job wird der Gutachter zunachst durch Hospitationen und theoretische
Anleitung, dann durch zunehmend mehr eigene praktische Anwendung zu seiner eigentlichen
Tatigkeit hingefuhrt. Hierbei wird er von erfahrenen und eigens fir diese Aufgabe geschulten
Gutachtern unterstitzt (vgl. 1.1.1).

1.1.4 Strukturiertes Selbststudium

Neben dem Training-on-the-job ist das strukturierte Selbststudium die zweite wesentliche
Séule der Einarbeitung in die Gutachtertatigkeit beim MDK. Ziel des strukturierten Selbststudi-
ums ist, dem neuen Gutachter den Wissensstoff, entsprechend seines Wissens- und Ausbil-
dungsstandes, sinnvoll portioniert zu vermitteln. Die Basis fur das strukturierte Selbststudium
bilden Studienhefte zu den wichtigsten Beratungs- und Begutachtungsfeldern (Arbeitsunfa-
higkeit, Pflegebeddrftigkeit, Vorsorge / Rehabilitation, Heil- und Hilfsmittel, UUB, Arzneimittel,
Ambulante / Stationdre Versorgung etc.).

Die Studienmaterialien werden vom MDS in Zusammenarbeit mit der MDK-Gemeinschaft
erarbeitet, fortlaufend aktualisiert und den einzelnen MDK (Mentoren) zur Verfigung gestellt.
Dieses Studium vermittelt in Lektionen die gesamte Wissensgrundlage, die fiir die Teilnahme
an den Prasenzseminaren vorausgesetzt wird.




1.1.5 Prasenzseminare

Auf der Basis der bereits erlernten Kenntnisse im Rahmen des Training-on-the-job und des
strukturierten Selbststudiums dienen die vom MDS organisierten, bundesweiten Prasenzse-
minare der Ubergreifenden Diskussion und Repetition des erworbenen Wissens und somit
der Sicherstellung der Einheitlichkeit der Begutachtung sowie der Vertiefung des in den Stu-
dienmaterialien enthaltenen Wissens.

1.1.5.1 Prasenzseminar |

Das vorrangige Ziel des Prasenzseminars | ist die Vermittlung von Aufgabe und Funktion ei-
nes sozialmedizinischen bzw. pflegefachlichen Gutachters im MDK und so die Entwicklung
des notwendigen Selbstverstdndnisses. Aul3erdem soll der Gutachter grundlegende Kennt-
nisse Uber die verschiedenen Beratungs- und Begutachtungsanlasse erlangen sowie zu einer
einheitlichen Begutachtungsauffassung hingefiihrt werden. Dartber hinaus soll der Gutachter
grundlegende sozialrechtliche und gesundheitspolitische Zusammenhénge kennen lernen.
Die Inhalte sind hierbei streng auf die unmittelbare praktische Begutachtungsrelevanz mit
Fallorientierung auszurichten.

Der Besuch des 3- (Pflegefachkréfte) bzw. 5-tagigen (Arzte) bundesweiten Prasenzseminars
| erfolgt bei pflegefachlichen Gutachtern ca. 5-7 Monate und bei arztlichen Gutachtern ca. 6-9
Monate nach Dienstantritt. Der unterschiedliche Zeitpunkt und Zeitrahmen fiir beide Gutach-
terprofessionen ergeben sich aufgrund des durch die zusatzlichen Tatigkeitsbereiche der
arztlichen Gutachter im Rahmen der GKV. Das umfangreichere Themenspektrum erfordert
eine langere Selbststudienphase sowie zeitlich und inhaltlich umfassendere Prasenzsemina-
re.

Im Prasenzseminar | sollen vor allem die im Selbststudium erworbenen Grundlagen der all-
gemeinen und speziellen Begutachtungskunde vertieft werden. Spezielle Sachverhalte der
einzelnen Beratungs- und Begutachtungsfelder sollen anhand von Praxisbeispielen intensiv
diskutiert und einheitliche Losungsansatze vermittelt werden. Fir die Gutachter notwendige
Kenntnisse des Sozialrechts und der Sozialpolitik sollen ebenso vermittelt werden wie die
Sinnhaftigkeit und fachliche Notwendigkeit einzelner international anerkannter Klassifizie-
rungsverfahren. Die Gutachter sollen fir eine Qualitatssicherung in allen Bereichen sensibili-
siert werden und den Dienstleistungscharakter der gutachterlichen Tatigkeit erkennen.
Grundkenntnisse der Kommunikationstechniken und der Gesprachsfiihrung runden den
Themenkreis des Prasenzseminars | ab.

1.1.5.2 Prasenzseminar Il

Das bundesweite Prasenzseminar |l schlie3t die Einarbeitungsphase ab und ist gleichzeitig
der Einstieg in die Phase der permanenten Fortbildung. Wahrend beim Prasenzseminar | die
Vermittlung von Grundlagen im Vordergrund steht, soll das Prasenzseminar Il einerseits das
Wissen auf traditionellen Begutachtungsfeldern vertiefen (z.B. aktuelle und neue sozialmedi-
zinische bzw. pflegefachliche Entwicklungen) und sich auf im ersten Halbjahr nicht behandel-
te Bereiche erstrecken, andererseits Uber die eigentliche Begutachtung hinaus deren Einord-
nung in den allgemeinen gesundheits- und sozialpolitischen Rahmen ermdglichen sowie zu-
kunftige Tatigkeitsfelder und Trends thematisieren.

Das Prasenzseminar Il dient der Erorterung spezieller Beratungs- und Begutachtungsfelder
als Forum fur einen landeribergreifenden Austausch der &rztlichen und pflegefachlichen
Gutachter und als Informationsplattform fur aktuelle sozialrechtliche und sozialpolitische Fra-
gestellungen.




Das Prasenzseminar Il soll auch von bereits langjahrig im MDK tatigen Gutachtern zur "Auf-
frischung” ihres Informationsstandes genutzt werden. Um diese Zielsetzung umzusetzen, ist
eine flexible, anpassungsfahige Grundstruktur erforderlich, die eine Mischung aus Wissens-
vermittiung und Impulsgebung fur die Zukunft erméglicht. Der Besuch des 3-tagigen
(Pflegefachkrafte) bzw. 5-tatigen (Arzte) bundesweiten Prasenzseminar Il erfolgt bei pflege-
fachlichen Gutachtern ca. 10-15 Monate und bei arztlichen Gutachtern ca. 12-15 Monate nach
Dienstantritt.

Aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen und der MDK-Gemeinschatft, aber auch Erwar-
tungen an den MDK aus Sicht der Kranken- und Pflegekassen werden thematisiert. Die In-
tensivierung der Kenntnisse Uber Qualitatssicherung und wichtige Informationen aus dem
sozial- und gesundheitspolitischen Bereich sowie zum Sozial-, Vertrags- und Leistungsrecht
runden das Prasenzseminar Il ab.

1.2 Die Phase der permanenten Fortbildung

Unmittelbar nach der Einarbeitungszeit und aufbauend auf den Kenntnissen und Erfahrungen
durch Training-on-the-job, strukturiertem Selbststudium und Besuch von Présenzseminar |
und Il schlief3t sich die Phase der permanenten Fortbildung fur die Mitarbeiter der MDK an.
Dem MDK-Gutachter werden differenzierte Mdglichkeiten zur Fortbildung geboten. Neben
externen und den MDK-internen Angeboten wird auf Bundesebene ein speziell auf die Anfor-
derungen und Bedirfnisse des Medizinischen Dienstes abgestimmtes Angebot an Fach-,
Spezial- und Multiplikatorenseminaren durch den MD S vorgehalten. Dabei nimmt das Pra-
senzseminar Il eine Sonderstellung ein, da es sich nicht nur an Gutachter am Ende der Ein-
arbeitungszeit richtet, sondern auch bereits langjéhrig im MDK tétige Gutachter anspricht.

In der Phase der permanenten Fortbildung werden die Mitarbeiter des MDK fir ihre allgemei-
nen, speziellen und aktuellen Tatigkeiten qualifiziert. Hierzu werden sowohl fachbezogene als
auch fachibergreifende sowie zielgruppenspezifische Kenntnisse, Erfahrungen und Fahigkei-
ten erworben, erweitert und aktualisiert. Durch eine starke Spezifizierung und Zielgruppenori-
entierung wird gezielt auf die Winsche und Anforderungen der Mitarbeiter in der MDK-
Gemeinschaft eingegangen und somit ein wichtiger Beitrag zur Personal- und Organisations-
entwicklung sowie zur Unternehmenskultur geliefert.

1.2.1 Fachseminare

Die Fachseminare widmen sich schwierigen Gutachterfragen aus den verschiedenen Berei-
chen der Medizin und der Pflege und vermitteln Kriterien fir die sachverstandige Beratung
und Begutachtung. Ziel der Fachseminare ist die Erhaltung, die Aktualisierung und der Ab-
gleich eines gebietsspezifischen sowie der Erwerb eines fachbezogenen Begutachtungs-
standards. Die Fachseminare sollen Fachwissen fordern und aktualisieren. Sie greifen die
medizinische Entwicklung, die Trends und die aktuellen Probleme auf und bereiten diese fur
die Begutachtungsroutine im Medizinischen Dienst auf. Daneben werden Fachseminare fur
arztliche Gutachter der allgemeinen Beratung und Begutachtung vorgehalten, deren Tétig-
keitsspektrum in erheblichem Mal3e auf das jeweilige Fachgebiet konzentriert ist. Ebenso
werden Themenkomplexe mit hoher sozialmedizinischer und pflegefachlicher Beratungs- und
Begutachtungsrelevanz im Rahmen von Fachseminaren bearbeitet.




1.2.2 Spezialseminare

Spezialseminare richten sich an alle Personen mit speziellen Aufgaben und Funktionen. Sie
sollen die Beratungs- und Begutachtungskompetenz des Medizinischen Dienstes starken.
Neben medizinisch orientierten Themen werden im Rahmen von Spezialseminaren auch
fachtibergreifende Themen aufbereitet, um die Methoden / Kenntnisse und Sozialkompetenz
der Mitarbeiter der MDK zu fordern.

1.2.3 Multiplikatorenseminare

Multiplikatorenseminare dienen dem zeitnahen, umfassenden und abgestimmten Informati-
onstransfer bei Anderungen der Begutachtungsgrundlagen oder Modifikationen des Begutach-
tungsinstrumentariums. Die fir die Informationsweitergabe auf Landesebene verant-
wortlichen Personen (Multiplikatoren) werden in Form einer "Train-the-trainer"-Schulung in-
tensiv auf die von ihnen durchzufiihrenden Fortbildungsmal3nahmen auf Landesebene vorbe-
reitet. Neben der inhaltlichen Aufbereitung des jeweiligen Themas sowie der Vermittlung von
didaktischen Grundlagen und kommunikativen Fahigkeiten, wird den Multiplikatoren bei diesen
Veranstaltungen einheitliches Schulungsmaterial zur Verfiigung gestellt.
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2 WEITERBILDUNG

Fur arztliche Gutachter ist in der Regel parallel zur MDK-internen Fortbildung der Besuch
der Kurse der Akademien flur Sozialmedizin mit dem Ziel des Erwerbs der Zusatzbezeich-
nung “Sozialmedizin“ zu ermdglichen. Die Inhalte der Préasenz-, Fach- und Spezialseminare
sowie das in der Einarbeitungsphase unter Anleitung des Mentors und durch das strukturierte
Selbststudium vermittelte Wissen werden als Bestandteile der Kurse zum Erwerb der Zu-
satzbezeichnung angesehen.

Soweit im Rahmen der Weiterbildung qualifizierende Abschlisse, die fur die Tatigkeit der
Pflegefachkrafte im MDK erforderlich sind, angeboten werden, ist die Teilnahme daran zu
ermdglichen.
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